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 Mit dem Legal Entity 
Identifi er zu einer neuen 
Marktinfrastruktur 
Eine weltweit gültige Identifi kationsnummer für Unternehmen, die 
am Finanzmarkt tätig sind, sorgt für mehr Transparenz unter den 
Finanzmarktteilnehmern.
Was ist der Legal Entity Identi� er? Wann ist er verp� ichtend? Welche Auswirkungen hat MiFID II 
auf den Wertpapierhandel und was müssen Unternehmen jetzt tun? Der Beitrag gibt einen Überblick 
über den Stand der Bestrebungen der Staatengemeinscha� , mehr Licht und Einblick in internationale 
Finanzgeschä� e zu erhalten, um Geldwäsche und Marktmissbrauch durch eindeutige Rechtsträger-
identi� kationen einzuschränken. 
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Seit dem 3. Januar 2018 gilt nach MiFID II für alle 
Unternehmen, die am Wertpapierhandel teilnehmen, 
die P� icht einen sogenannten Legal Entity Identi� er 
(kurz: LEI) zu führen. Doch was ist der LEI eigent-
lich? Warum gibt es ihn und wie ist er aufgebaut? Im 
Folgenden erfahren Sie alles über den LEI, die interna-
tionale Identi� kationsnummer für Unternehmen und 
wie Sie sie schnell und einfach beantragen können. 

Der Personalausweis für Unternehmen

Zur Identi� kation von Fahrzeugen oder Personen gibt 
es Nummernschilder oder den Personalausweis. Das 
ist für jedermann bisher selbstverständlich, denn nur 
so sind z.B. bei Unfällen die beteiligten Parteien ein-
deutig zu identi� zieren. Erstaunlich ist allerdings, dass 
in der Finanzindustrie mit ihren teils hochriskanten 
Produkten solch eindeutige Identi� kationsmechanis-
men und somit Transparenz an den globalen Finanz-
märkten bisher weithin unbekannt waren.

Die G-20-Staaten entwickeln 
20-stelligen Identifi zierungscode 
Die fehlende Transparenz zum Beispiel im Derivate-
handel war unter anderem eine der Ursachen für die 
weltweite Finanzkrise. Die Identi� zierung der Handels-
partner e�  zienter zu gestalten, gelang – und gelingt – 
nicht ohne staatliche Intervention. Der US-Gesetzge-
ber war Vorreiter: 2010 erließ er den Dodd-Frank-Act, 
der unter anderem verlangt, einen „Legal Entity Iden-
ti� er“ (LEI) für den Handel in Over-the-Counter-Deri-
vaten (OTC-Derivate) zu scha� en.1

2011 beau� ragten schließlich die G-20-Staaten den 
Finanzstabilitätsrat FSB, ein Konzept zur Errichtung 
eines weltweit gültigen LEI zur Scha� ung von mehr 
Transparenz bei Finanztransaktionen zu erarbeiten. 
Der LEI, ein 20-stelliger Code nach ISO 17442, wird 
die Transparenzlücke schließen und dazu beitragen, 
systemische Risiken im Finanzsystem frühzeitig zu 
erkennen.

Weltweit anerkanntes Identifi kationssystem 
betrifft alle Teilnehmer am Finanzmarkt
Im Gegensatz zu anderen Branchen existierte im 
Finanzmarkt bisher kein einheitliches weltweit gültiges 
System zur Identi� kation von Parteien von Finanzge-
schä� en. Mit dem GLEIS (Global Legal Entity Identi� er 
System) ist nun ein weltweit anerkanntes Identi� kati-
onssystem gescha� en worden. Das LEI-System dient 
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BrancheFinanzmarkt

demnach der weltweit eindeutigen Identi� zierung 
juristischer Personen und anderer am Finanzmarkt 
tätiger Gebilde wie etwa Investmentfonds.

Deshalb müssen allein in Deutschland tausende 
Unternehmen die weltweit gültige neue Identi� kati-
onsnummer beantragen. Die P� icht gilt für Großban-
ken genauso wie für exportorientierte Mittelständler 
und kleine Firmen, die sich gegen Währungsrisiken 
absichern möchten. Betro� en sind in Deutschland 
viele Unternehmen, darunter auch Kommunen und 
Sparkassen.

Anforderungen nach MiFID II
Am 3. Januar 2018 ist mit MiFID II die Neufassung 
der Richtlinie 2014/65/EG über Märkte für Finanzin-
strumente der Europäischen Union in Kra�  getre-
ten. In dieser Richtlinie sind die Meldep� ichten von 
depotführenden Banken, Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen sowie anderen Finanzdienstleistern 
neu geregelt. 

Von MiFID II sind alle Teilnehmer am Wertpapier-
handel, mit Ausnahme von Privatpersonen, betrof-
fen. Die wichtigste Anforderung an die Unternehmen 
besteht in der eindeutigen Identi� kation aller Han-
delsteilnehmer. Zu diesem Zweck wurde von der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-
hörde (ESMA) der LEI verbindlich als Identi� kati-
onsnummer festgelegt. Das bedeutet, dass seit dem 
3. Januar 2018 ein Wertpapierhandel ohne einen LEI 
nicht mehr möglich ist.

Wie sich die Identifi kationsnummer 
LEI zusammensetzt

Der LEI-Code, ein 20-stelliger Code nach ISO 17442. 
Die ersten vier  Stellen geben an, welche LOU diesen 
LEI vergeben hat. Die folgenden zwei Stellen sind 
reserviert für spätere Zwecke. Es folgen zwölf Stel-
len, die für die Unternehmensidenti� kation benutzt 
werden. Diese Identi� kationsnummer ist aber nicht 
sprechend, sondern ein  Zufallscode. Die zwei letz-
ten Zi� ern stellen abschließend eine Prüfsumme 
dar. Sofern ein LEI von einer LOU ausgestellt wurde, 
welche laut Verö� entlichung des LEIROC den Status 
des Endorsements erreicht hat, ist dieser LEI für alle 
Transaktionsmeldungen gültig. Informationen
hierzu finden Sie auf der Homepage der Global 
LEI Foundation: www.gleif.org.

Verpfl ichtung der G-20-Nationen

   systemisches Risiko im Finanzmarkt 
reduzieren

   Transparenz im außerbörslichen Handel 
mit Finanzderivaten verbessern

   Qualität von Finanzdaten weiter anheben

   Marktmissbrauch und Finanzbetrug 
einschränken 

   alle Kontrahenten bei Transaktionen 
mittels eines einheitlichen Referenzcodes 
eindeutig identifi zieren
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Beim LEIReg pro� tieren die Unternehmen von der 
Kompetenz und der Qualität des Bundesanzeiger Ver-
lags in Sachen Unternehmensidenti� kation. Nach der 
Registrierung und kostenlosen Authenti� zierung 
durch den Bundesanzeiger Verlag können die Kun-
den schnell und einfach in einem weiteren Schritt ihre 
weltweit gültigen LEIs beantragen und verwalten. Sie 
können im internationalen LEI-Datenbestand nach 
LEIs und Referenzdaten suchen.

Branche Finanzmarkt

Folgende Metainformationen werden bei der Authen-
ti� zierung durch die Vergabestellen aufgezeichnet:
 O�  zieller Name der Gesellscha� , 

ggf. des Fondsmanagers
 Registernummer und Name des Registers
 Sitz der Gesellscha� , gegebenenfalls des 

Fondsmanagers
 ISO-Ländercode (zum Beispiel DE)
 Datum der ersten LEI-Registrierung
 Datum der letzten Eintragung
 Datum des und Grund für das Erlöschen der 

Gesellscha� 
 Weitere Felder und Informationen können gege-

benenfalls hinzugefügt werden
 Angaben zu eventuell vorhandenen Mutterun-

ternehmen der Gesellscha� . Hier werden u.a. 
Name, Sitz und der LEI des Mutterunterneh-
mens aufgezeichnet.

Die Beantragung des LEI

Bisher hat das die GLEIF weltweit mehr als 30 
Vergabestellen für den LEI anerkannt. In 

Deutschland betreibt u.a. der Bundes-
anzeiger Verlag seit Januar 2014 eine 

eigene Vergabestelle, das sogenannte 
LEIReg und vergibt LEI. Alle vom 

LEIReg vergebenen LEI können 
uneingeschränkt international 
für die Meldung an Transak-
tionsregister verwendet wer-
den. Rechtlich selbstständige 
Unternehmen oder bevoll-
mächtigte Dritte können 
sich über das Legal Entity 
Identi� er Register kostenlos 
für diesen Service registrie-
ren und ihren LEI oder den 
LEI für ein Unternehmen 

zur Erfüllung bestehender 
und zukün� iger Mel-
dep� ichten beantragen. 

3 9 1 2 0 0 0 1 K U L K 7 2 0 0 U 1 0 6

LEI-Code besteht aus einer 20-stelligen zufälligen Buchstaben- 
und Ziffernkombination gemäß ISO-Standard 17442

 XXXX:  4-stellige Präfi x, kennzeichnet die LOU, BAnz hat die 3912
 XX:  2 reservierte Stellen
 XXXXXXXXXXXX:  12-stellige UN- Identifi kation
 XX:  2 Stellen Checksumme

Eindeutig und exclusiv für jede Rechtspersönlichkeit
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Wie erhalten Sie einen LEI?

Einen LEI können Sie bei allen weltweit akkredi-
tierten Vergabestellen – wie zum Beispiel dem 
LEIReg – beantragen. Im LEIReg sind dafür drei 
Schritte erforderlich:

1   Registrieren Sie sich kostenlos unter 
www.leireg.de.

2   Authentifi zieren Sie Ihre Firma oder als 
bevollmächtigter Dritter für eine Firma 
diese durch Übermittlung entsprechender 
Dokumente (zum Beispiel Handelsregis-
terauszug) an den Bundesanzeiger 
Verlag.

3   Beantragen und verwalten Sie schnell 
und einfach Ihre weltweit gültigen LEIs 
online in einem leicht zu bedienenden 
und übersichtlichen Webportal.

LEIReg erhebt als Gebühr 80 € für die erstma-
lige Beantragung eines LEI und 70 € für die 
jährlich erneut erforderliche Prüfung der Unter-
nehmens-Referenzdaten. Darin enthalten sind 
bereits alle Abgaben, die seitens des LEIReg an 
die GLEIF abzuführen sind.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.leireg.de.
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BrancheFinanzmarkt

FAZIT 

Mit dem LEI soll Licht ins Dunkel der Schattenbanken gebracht werden, um Marktmissbrauch und Geldwä-
sche langfristig einen Riegel vorzuschieben. Das systemische Risiko im Finanzmarkt wird mit dem GLEIS 
reduziert, die Transparenz im außerbörslichen Handel mit Finanzderivaten wird verbessert, die Qualität von 
Finanzdaten weiter angehoben und alle Kontrahenten bei Transaktionen werden mittels eines einheitlichen 
Referenzcodes eindeutig identi� ziert. Der LEI kann von Unternehmen auch im Hause zur Unternehmensi-
denti� kation im Rahmen des Risikomanagements eingesetzt werden.

Durch die durch MiFID II vorgegebenen Regulationen gewinnt der Legal Entity Identi� er nun weiter an 
Bedeutung für alle Unternehmen, die am nationalen wie internationalen Finanzmarkt agieren. Dem Ziel, 
mehr Transparenz  und daraus resultierend mehr Sicherheit für alle Beteiligten am Finanzmarkt zu scha� en, 
wurde somit wieder ein Stück näher gekommen.

1 Siehe Dr. Stefan L. Pankoke, 
in BaFin Jornal August 
2014, S. 33. 
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